
Dr. Ingrid Uhlemann, 8. März 2018 
 

 

 1 

Hinweise zur Vergabe eines Bachelorarbeitsthemas zum Fachmodul Kommunika-

tionswissenschaft 
 

Die Studien- bzw. Prüfungsordnung gibt zur Bachelorarbeit folgende Auskunft: 

Die  Entscheidung,  in  welchem  der  beiden  Teilstudiengänge  die  Bachelorarbeit  geschrieben wird, liegt bei dem 

Studierenden. Das Thema der Bachelorarbeit wird üblicherweise im sechsten Semester ausgegeben. Die Bachelor-

arbeit ist nach einer Bearbeitungszeit von zehn Wochen abzugeben. Die Bachelorarbeit muss spätestens bis zum 

Ende des neunten Semesters angemeldet werden. Die  Bachelorarbeit  besteht  aus  einer  eigenständigen  wissen-

schaftlichen  Arbeit.  Ihr  Umfang  soll  nicht  weniger  als  30  und  nicht  mehr  als  60  Seiten à 3000 Zeichen pro 

Seite (mit Leerzeichen und Fußnoten) umfassen.  Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, 

innerhalb der gegebenen Frist ein Problem aus dem Bereich des Fachs selbständig nach wissenschaftlichen Metho-

den zu bearbeiten  und  die  Ergebnisse  sachgerecht  darzustellen. 

Somit klären die Ordnungen die wesentlichen Dinge rund um die Bachelorarbeit. Im Folgenden sollen nun einzelne 

Punkte gezielt für das Fach Kommunikationswissenschaft erläutert werden. Es werden folgenden Fragen beantwor-

tet: 

 
1) Was heißt „das Thema wird ausgegeben“? ..................................................................................................... 1 
2) Was meint „eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit“? ............................................................................ 1 
3) Wie komme ich zu einem Themenvorschlag? .................................................................................................. 2 
4) Muss ich das Examenskolloquium besuchen? ................................................................................................. 2 
5) Wann sollte ich das Examenskolloquium besuchen? ....................................................................................... 2 
6) Wann und wie oft soll ich bei meinem*r Wunsch-Betreuer*in die Sprechzeit gehen? .................................. 2 
7) Woher weiß ich, bis wann ich abgeben muss? ................................................................................................. 2 
8) Was passiert, wenn ich krank werde? .............................................................................................................. 2 
9) Wie kann ich alle weiteren Fragen klären? ...................................................................................................... 3 

 

1) Was heißt „das Thema wird ausgegeben“? 
Die Ausgabe eines Bachelorarbeitsthema wird beim Prüfungsamt (PA) mit einem Formular beantragt. Auf diesem 

Formular machen Sie einen Themenvorschlag, der von einer Erstprüferin bzw. einem Erstprüfer per Unterschrift 

bestätigt wird. Sie reichen das Formular beim PA ein und bekommen ein Schreiben, wenn das Thema so genehmigt 

wird (was normalerweise geschieht). Ab diesem Zeitpunkt gilt das Thema als ausgegeben und die Bearbeitungszeit 

läuft. Mit dem Ausfüllen des Formulars durch den Prüfer bzw. die Prüferin wird also das Thema ausgegeben.  

In der Kommunikationswissenschaft können auf diese Weise Themen von allen promovierten Mitarbeitern*innen 

(Erstbetreuer*innen) ausgegeben werden. Die Zweitgutachter werden von den Erstbetreuern ausgesucht. Ein*e 

noch nicht promovierte*r Mitarbeiter*in kann als Zweitgutachter*in ein Thema vorschlagen, dieses muss dann von 

der/dem gewünschten Erstbetreuer*in bestätigt werden, welche*r letztlich auch das Formular unterschreibt. 

2) Was meint „eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit“? 
Die Themengebiete der Kommunikationswissenschaft kennen Sie aus der Einführungsveranstaltung, häufig entde-

cken Kandidat*innen auch im Verlauf von Seminaren ein Gebiet, das sie besonders interessiert. In diesem Gebiet 

finden Sie durch Literaturrecherche eine Problemstellung. Eine Bachelorarbeit in Kommunikationswissenschaft ist  

ein wissenschaftlicher Text, der eine schriftliche Antwort auf die Problemstellung darstellt. Deren wissenschaftliche 

Bearbeitung geschieht auf theoretische bzw. auf theoretische und empirische Weise. Sie müssen zur Beantwortung 
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der Problemstellung nicht zwingend eine eigene Studie durchführen, sondern manchmal ist es fruchtbarer, die vor-

handene Literatur zu einem Thema auszuwerten und im Sinne des Erkenntnisinteresses neu aufzubereiten. Auch 

die sekundäre Auswertung bereits bestehender Daten unter einer neuen Fragestellung ist eine denkbare Herange-

hensweise. Diese Liste an Vorschlägen kann sicherlich noch fortgeführt werden. Die Vorgehensweise zur Beantwor-

tung muss intersubjektiv nachvollziehbar dargelegt werden. Insofern wäre Wissenschaftlichkeit gegeben. Die Arbeit 

ist eigenständig in dem Sinn dass Sie diesen Text selbstständig verfassen und das Verfahren zur Beantwortung der 

Fragestellung selbstverantwortlich durchführen.  

3) Wie komme ich zu einem Themenvorschlag? 
In der Kommunikationswissenschaft erfolgt die Vergabe des Themas auf Basis eines verbindlichen Exposés, in dem 

das Thema und die Umsetzung der Arbeit erläutert werden. Mit anderen Worten – solange Sie keine Vorstellung 

davon haben, worum es in Ihrer Arbeit geht (Thema), welche Zielsetzung (Fragestellung, Erkenntnisinteresse) sie 

bearbeiten wollen und wie Sie dabei vorgehen wollen (Methode), können Sie sich nicht für die Bachelorarbeit an-

melden. Im Fach Kommunikationswissenschaft dient das Examenskolloquium vor allem dem Zweck, gemeinsam 

mit anderen Kandidat*innen und Dozentin oder Dozent das Exposé mit Thema, Fragestellung und Vorgehensweise 

zu entwickeln.  

4) Muss ein Examenskolloquium besucht werden? 
Ja, denn für die Vergabe eines Themas im Fach Kommunikationswissenschaft ist der regelmäßige und aktive Besuch 

des Examenskolloquiums verpflichtend. Im Examenskolloquium werden die Exposés aller Teilnehmenden gemein-

sam diskutiert; Das Thema wird eingegrenzt, die Problemstellung erarbeitet und die Vorgehensweise abgesteckt. 

Außerdem werden andere Schwierigkeiten und Fragen besprochen, die im Verlauf der Bearbeitung und Durchfüh-

rung des Projekts auftreten.   

5) Wann sollte ich das Examenskolloquium besuchen? 
Sie sollten diese Veranstaltung in dem Semester besuchen, in dem sie die Arbeit anmelden wollen. Sie können die 

Arbeit aber auch erst nach dem Besuch des Kolloquiums anmelden. Eine Themenvergabe, also eine Anmeldung der 

B.A.-Arbeit, vor dem Besuch des Kolloquiums ist nicht vorgesehen. Bei fehlender Teilnahme am Kolloquium kann 

ein*e Kandidat*in vom Betreuer ohne Begründung abgelehnt werden.  

6) Wann und wie oft soll ich bei meinem*r Wunsch-Betreuer*in die Sprechzeit gehen? 
Vor dem Kolloquium ist keine Besuch notwendig, weil ja die Themenfindung im Rahmen der LV stattfinden soll. Erst 

wenn Sie ein gut ausgearbeitet Exposé vorliegen haben, sollten Sie mit dem/der Erstbetreuer*in Kontakt aufneh-

men. Leitet der/die von Ihnen gewünschte Erstbetreuer*in nicht das Kolloquium, sollten Sie im Vorfeld des ersten 

Gesprächs das Exposé per mail Einreichen und die generelle Bereitschaft zur Betreuung des Themas anfragen. Ins-

gesamt gilt als Richtwert: Einzelgespräche mit den Betreuern sollten den Rahmen von 2-4 x 15-25 Minuten nicht 

überschreiten. Hierzu zählen auch Gespräche zur Themenfindung. 

7) Woher weiß ich, bis wann ich abgeben muss? 
Mit der Anmeldung des Themas durch das PA – nachdem Sie das Formular eingereicht haben – bekommen Sie ein 

Schreiben, in dem der genaue Abgabetermin steht.  

8) Was passiert, wenn ich krank werde? 
Wenn Sie während der Bearbeitungszeit krank werden, können Sie mit einem Attest einen Antrag auf Verlängerung 

der Arbeit stellen. Sie müssen dabei die Krankheit unverzüglich mit Attest beim Prüfungsamt anzeigen. Anträge auf 

Verlängerung müssen vor dem Abgabetermin genehmigt worden sein. Insgesamt dürfen Sie nicht länger als drei 

Wochen ausfallen. Befällt Sie ein schwierigeres Leiden oder geraten Sie in andere Situationen, die eine Unterbre-

chung der Arbeit länger als drei Wochen notwendig machen, dann müssen Sie das Thema zurückgeben. Der Versuch 

gilt dann als nicht unternommen. Wegen verschiedener Fristen etc. sollten Sie in solchen Fällen unbedingt den Rat 

des Prüfungsamtes einholen.   
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9) Wie kann ich alle weiteren Fragen klären? 
Die formalen Vorgaben und alle Hinweise auf Fristen etc. sind in der Rahmenprüfungsordnung für B.A. Studien-

gänge und in den Fachstudien/-prüfungsordnungen festgelegt. Auch im Rahmen des Kolloquiums können Fragen 

aller Art gestellt werden. Weiterhin können Sie natürlich auch die Fachstudienberatung aufsuchen oder dem Prü-

fungsamt Fragen stellen.  


